
SWMRWärmestromET (vorher „Premium Wärmestrom Eintarif“) – 100 % Ökostrom (Vergleich) 

Grundpreis 
(Euro/Jahr) Arbeitspreis (Cent/kWh) 

bis 
31.12.2025 

ab 
01.01.2026 bis 31.12.2025 ab 01.01.2026 

Bruttoendpreis (mit 19 % Mehrwertsteuer) 110,67 110,67 27,10 26,69 

Nettoendpreis (ohne Mehrwertsteuer) 93,00 93,00 22,77 22,43 

In den Bruttoendpreis fließen ein - Gesetzliche Steuern, Abgaben und Umlagen: 

Umsatzsteuer 17,67 17,67 4,33 4,26 

Stromsteuer 2,05 2,05 

Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) 0,11 0,11 

KWKG-Umlage nach § 12 EnFG 0,277 0,446 

Aufschlag für besondere Netznutzung 
(bis 31.12.2024: § 19 StromNEV-Umlage) 1,558 1,559 

Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG i.V.m. § 12 EnFG 0,816 0,941 

Summe Steuern, Abgaben und Umlagen 17,67 17,67 9,141 9,366 

Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: 

Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde (SWMR Netz) 3,06 2,43 

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz (SWMR Netz) 0,00 0,00 

Moderne Messeinrichtung (wenn vom grundzuständigen Mess-
stellenbetreiber bereitgestellt) 16,81 21,01 

Summe regulatorischer Preisbestandteile 16,81 21,01 3,06 2,43 

Summe staatlicher und regulatorischer Preisbestandteile 34,48 38,68 12,201 11,796 

Rechnerisch ergibt sich damit als Versorgeranteil für die vom Versorger erbrachten Leistungen 
(Beschaffung und Vertrieb) 

am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr 76,19 71,99 

am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde 14,899 14,894 

Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf der Informationsplattform der deutschen Übertra-
gungsnetzbetreiber www.netztransparenz.de. 

Die Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG wird nicht gesondert erhoben. Die Kosten werden innerhalb des beste-
henden Aufschlags für besondere Netznutzung abgebildet.  

Bei der Berechnung der Netto- und Bruttowerte kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 

Stand: 04.11.2025 




